
 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 21.05.2026 
 SR/BeVoSr/266/2026 
 

Gremium Datum Behandlung 

Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss 

01.06.2026 Ö 

Stadtvertretung  Ö 

 
 
Verfasser/in: Exner, Sebastian  FB/Aktenzeichen: 6/ 66.1 
 
 

Übernahme jährlich anfallender Kosten für zusätzliche 
Lichtpunkte, Flutlichtanlage Sportplatz Riemannstraße 
 
Zielsetzung: Errichtung einer weiteren Flutlichtanlage auf der 

städtischen Sportanlage Riemannstraße 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beschließt 

die Übernahme der jährlich anfallenden Kosten für die 
erweiterte Flutlichtanlage auf dem kommunalen 
Sportplatz Riemannstraße. 

 
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 21.05.2026 
Wolf, Michael am 20.05.2026 
 

 
Sachverhalt: 
Der Ratzeburger Sportverein ist mit dem Wunsch an die Stadt herangetreten, eine 
weitere Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Riemannstraße zu bauen. Zu den bereits 
existierenden zwei Flutlichtanlagen des Stadionplatzes und des Kunstrasenplatzes, 
soll der östliche Rasentrainingsplatz eine Beleuchtung mit voraussichtlich vier 
Lichtpunkten erhalten.  
 
Die Planung und den Bau der Flutlichtanlage haben die Vereinigten Stadtwerke, 
kostenneutral für die Stadt Ratzeburg, zugesichert. Für die weitere Unterhaltung der 
Anlage fallen jährlich Kosten an (die sogenannten Lichtpunktentgelte), welche die 
Stadt Ratzeburg tragen müsste. Sobald die Kostenübernahme für die Unterhaltung 
zugesichert ist, könnten die Vereinigten Stadtwerke mit der Planung beginnen. Der 
Bau der Flutlichtanlage kann dann voraussichtlich in der ersten Hälfte 2027 erfolgen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
Für die Unterhaltung und Wartung durch die Stadtwerke, entstehen derzeit Kosten in 
Höhe von 141,86 € brutto pro Lichtpunkt pro Jahr. Diese Kosten beinhalten auch die 
Investition sowie die anfallenden Stromkosten. Die zusätzlichen Lichtpunkte wären 
dann im Haushalt 2027 zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 


	Datum
	OStatus
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_KW_2DAT
	SMC_BM_KW
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT6

